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Beschlüsse: 
 

10.07.2023 Stadtvertretung 

033/StV/2023 
33. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
1. 
Der Stadtpräsident stellt die Tagesordnungspunkte 9 und 10 en bloc zur Abstimmung. Die 
Mitglieder der Stadtvertretung erheben keinen Widerspruch. 
 
2. 
Es liegt eine Änderungsmitteilung der Antrag stellenden Fraktion vom 22.05.2023 vor. 
 
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 
 
1. auf Grundlage der bereits erstellten Machbarkeitsstudie (2019) sowie der verschiedenen 
Nutzungskonzepte aus den vergangenen Jahren eine Matrix zu erarbeiten. Die 
Übersicht (vergleichbar mit der Entscheidungsmatrix zum Standort des neuen 
Stadtgeschichtsmuseums) mit den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten ist in 
Zusammenarbeit von Stadtplanung, Kulturabteilung und dem betreffenden Ortsbeirat zu 
erarbeiten und soll in der o. g. Variantendarstellung u. a. Vor- und Nachteile, mögliche 
Kosten (investiv/sächlich) etc. beinhalten. 
 
2. der Stadtvertretung die benannte Matrix bis spätestens nach der Entscheidung zum 
Weltkulturerbe vorzulegen. Auf dieser Basis fällt die Stadtvertretung eine 
Grundsatzentscheidung, welche Nutzung dem Areal zugeführt werden soll. 
 
3. losgelöst von Punkt 1.) der Stadtvertretung zu ihrer nächsten Sitzung im Juli 2023 eine 
kurzfristige Lösung vorzuschlagen, welche Bewässerungsmöglichkeiten im Areal 
Küchengarten 
umsetzbar sind.“ 
 
3. 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende geänderte Beschlussfassung: 
 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00775/2023 

  

 

Nutzungskonzept für Freifläche ehemaliger Küchengarten 

 



  
 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 
 

1. auf Grundlage der bereits erstellten Machbarkeitsstudie (2019) sowie der 
verschiedenen Nutzungskonzepte aus den vergangenen Jahren eine Matrix zu 
erarbeiten. Die Übersicht (vergleichbar mit der Entscheidungsmatrix zum Standort 
des neuen Stadtgeschichtsmuseums) mit den verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten 
ist in Zusammenarbeit von Stadtplanung, Kulturabteilung und dem betreffenden 
Ortsbeitrat zu erarbeiten und soll in der o. g. Variantendarstellung u. a. Vor- und 
Nachteile, mögliche Kosten (investiv/ sächlich) etc. beinhalten. 

 
2. der Stadtvertretung die benannte Matrix bis spätestens nach der Entscheidung zum 

Weltkulturerbe vorzulegen. Auf dieser Basis fällt die Stadtvertretung eine 
Grundsatzentscheidung, welche Nutzung dem Areal zugeführt werden soll. 

 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, ab sofort eine ausreichende Bewässerung 

der Pflanzen am ehemaligen Küchengarten zu gewährleisten. 
 

4. 
Der Stadtpräsident stellt sodann den Antrag in der Fassung der Beschlussempfehlung des 
Hauptausschusses zur Abstimmung. Die Mitglieder der Stadtvertretung erheben keinen 
Widerspruch. 
 
Beschluss: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, 
 

1. auf Grundlage der bereits erstellten Machbarkeitsstudie (2019) sowie der 
verschiedenen Nutzungskonzepte aus den vergangenen Jahren eine Matrix zu 
erarbeiten. Die Übersicht (vergleichbar mit der Entscheidungsmatrix zum Standort 
des neuen Stadtgeschichtsmuseums) mit den verschiedenen 
Nutzungsmöglichkeiten ist in Zusammenarbeit von Stadtplanung, Kulturabteilung 
und dem betreffenden Ortsbeirat zu erarbeiten und soll in der o. g. 
Variantendarstellung u. a. Vor- und Nachteile, mögliche Kosten (investiv/ 
sächlich) etc. beinhalten. 

 
2. der Stadtvertretung die benannte Matrix bis spätestens nach der Entscheidung 

zum Weltkulturerbe vorzulegen. Auf dieser Basis fällt die Stadtvertretung eine 
Grundsatzentscheidung, welche Nutzung dem Areal zugeführt werden soll. 

 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, ab sofort eine ausreichende 

Bewässerung der Pflanzen am ehemaligen Küchengarten zu gewährleisten. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei einer Gegenstimme und vier Stimmenthaltungen beschlossen 
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